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Beschäftigtendatenschutzgesetz jetzt! 

 

Trotz zahlreicher Aufforderungen durch die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder sowie des Deutschen Bundestages ist die Verabschiedung ei-

ner angemessenen Regelung des Beschäftigtendatenschutzes in der vergangenen Le-

gislaturperiode erneut gescheitert. Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode 

sieht vor, das nationale Datenschutzniveau im Beschäftigtendatenschutz bei den Ver-

handlungen zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung zu erhalten und darüber 

hinausgehende Standards zu ermöglichen. Falls mit einem Abschluss der Verhandlun-

gen über die Europäische Datenschutzgrundverordnung nicht in angemessener Zeit 

gerechnet werden kann, soll eine nationale Regelung geschaffen werden. 

 

Dies reicht nicht aus. Wann die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet wird, ist 

derzeit völlig unklar. Ohnehin ist mit einem Inkrafttreten dieser europäischen Regelun-

gen schon aufgrund der notwendigen Umsetzungsfrist erst in einigen Jahren zu rech-

nen. Aufgrund der voranschreitenden technischen Entwicklung, die eine immer weiter 

gehende Mitarbeiterüberwachung ermöglicht, besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordert die 

Bundesregierung deshalb auf, ein nationales  Beschäftigtendatenschutzgesetzes um-

gehend auf den Weg zu bringen. Die Formulierung „in angemessener Zeit“ lässt be-

fürchten, dass das der Beschäftigtendatenschutz in dieser Legislaturperiode schon wie-

der auf die lange Bank geschoben wird.  

 

Ein Beschäftigtendatenschutzgesetz muss ein hohes Datenschutzniveau gewährleisten 

und einen angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten Informationsinteressen 

des Arbeitgebers und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Arbeitneh-

mers schaffen.  

 



Dies wird erkennbar in den vielfältigen Fragestellungen, für die es bislang keine klaren 

rechtlichen Vorgaben gibt. Zu nennen sind hier beispielsweise die immer umfassendere 

Videoüberwachung, Dokumentenmanagementsysteme, die die Leistung der Beschäftig-

ten transparent werden lassen, die zunehmende Verquickung von Arbeit und Privatem 

verbunden mit der dienstlichen Nutzung von privaten Arbeitsmitteln wie Handy und Lap-

top; die Nutzung von dienstlich zur Verfügung gestellten Kfz mit oder ohne die Erlaubnis 

privater Nutzung oder die private Nutzung der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 

E-Mail- und Internetzugänge, der zunehmende Einsatz biometrischer Verfahren sowie 

die Erhebung und Verarbeitung von Bewerberdaten beispielweise aus sozialen Netz-

werken. 

 

Hierfür müssen künftig gesetzliche Standards geschaffen werden, um sowohl die 

Rechtssicherheit für die Arbeitgeber zu erhöhen als auch einen wirksamen Grund-

rechtsschutz für die Beschäftigten zu schaffen.  

 


